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Hermann M ii I I e r

1. Beigeordneter der Kreisstadt Limburg

B e u l' t eil u n g

der Person und der Tätigkeit des

De kan<.\ t s jugend IV flrt e s Hiln s Hot h, Parkstr. 11, 6250 Limbur!T,

,:,'
Herr Hoth hnt uns ,iebeten, in unserer Eig,cnschaft als Mit-

glieder des Verwaltungsrates der Jugendfreizeitsttitte in

Limburg, in der er vom 2. M~i 1976 bi~ JO. SeptpmbAr 1977

als Dekanatsjugendwart ti:iti~ war, zur Verwendung für eine

Peti tion an dns Bundcsverfnssungs!,:erj eilt (~ine Beurteilung

seiner Person und seiner Ttiti~keit nbzu[':cbcn.

Dieser·I3itte kommen wir gerne nach und boziehen uns dabei

[luch Cluf cl,,;;; Schreiben des Vorsitzenden der Dekcl11atssynorle

des Evangelischen Dekanats Runkel ;)11 den Hegierungspriisi

clenten in Kl1ssclvol11 23. Janunr 1977. Dieses Schreibc~

wird von uns vollinhaltlich mitgetragen.

Träp;er der Jug;cndfreizeitstätte (JFS) ist die Evanp;elische

Kirchengemeinde Limburg. Es wird <!Ol"t keinc spezifisch

kirchliche, sondern freie Ju,o;endr,rbeit p:plcistet. 'Kreis

und Stadt .fi)rdern die Einrichtun,~.

Das Leitun~stenm der JFS bildeten Herr Hoth und ein \'ieiterer

Sozialarbeiter.
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Herr Roth lwtte im Hai 1976 zusnmmcn mit ein0.r weiteren

Hitnrbeiterin die Arbeit in der JFS nuf!':enoJllmen, nachdem

sie durch den Wep;.Q;nng des früheren Leitungstenms fnst

völli.~ zum Erliegen gekommen war. Die offenc Ju,cr;endnrbeit

in Limbur,~ hatte nach hoffnungsvollen An,<,ätzen einen

schweren Schlng erlitten.
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Betroffen war dadurch nicht nur die sogenannte 6ffene Ju-

gendarbeit allein, sondern auch die gepInnte Arbeit mit

Fnhrschi.ilern, die in den Nachmittngsstund,en \'1eder im

Bahnhofsbereich noch in der übrigen Stadt eine n~eibe

haben.

Herr Roth hAt von Anfang an in der Jugendfreizeitstätte

eine ,lSute Arbeit geleistet. Nach einem sehr sch\... ierigen

Bep;inn ist es He~rri Roth gelungen, System in die Arbeit

der JFS zu brin!2:e.n und mi t ~nderen Sozicdilrbei tern ein

tra.Q;fähiges Konzept zu erarbei ten. Er hAt ' ... ci tere Mi tar

bei tel' herangezogen und dami t be,ro;onnen, ein brei tgefächer

tes Angebot, insbesondere f~r die Gruppennrbcit zu ent

wickeln.

Krisen.phasen, in die die JFS durch die Drogenszene und

sicher i1uch die Jugendarbei t slosig:kei t ki1ll1, hn t Herr Roth

mi t Konsequenz und Durchsetzungsvermögen ):;ell](~istert. Da

bei hat er sich nie gescheut, den Jugenclli<;hen und der, -Of

fentlichkeit gegenüber auch unpopul~irc Bntscheidun.<:!;en;_wie

die vorübergehende Schließung der JFS, zu vertreten.

Sein Bemühen ,~Cll t besonders dem HeranfUhren von ju~endli

chen ArbeitslosE'n nn sy~ternvolles und v(>r;\J1t\"nrtun,p;sbc

wußtes Arbeiten in der Initintiv,q;ruppe und den Neigunp;s

gruppen der JFS. Durch seine eller~ische und päclago,(!;isch ge

schicl<te Art ist es ihm sr;elun,cr;en, der in jedem Ju,g;endzentrum

drohenden Gefahr von Hauschgiftl<onsunt und -handel erfolg

reich entge genzll\'1irken.
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Diese Grunrlhaltung haben wir
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Auch in der Auseinandersetzun~mit KräCtcn des KHW, die

sich o:ffenbar zum Ziel gesetzt hatten, die JFS zu "unter

wandern" hat er sich bewährt. Dubei lwben '.... ir ihn immer

als einen sicher "schwieri,lSen Demokraten" kennen.t;·elernt,

der von .sozialer und christlicher Grundhaltung ~etragen,

; ,
jedweder Einseitigkeit und jedem Zwang ent~ege~tritt.
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·ß /

in Gesprächen und in den

Stellungnnhmen, die er im Zusammenhün,t1; mi t seiner Arbei t

in der JFS veröffentlicht hat, feststellen kBnnen.

Herr Roth genießt bei den Kommunalpolitikern in Limburg,

gleich welcher Couleur, nilgerneine Anerkennun.t!;. Trotz

seiner, wie er selbst sa.cz:t, von "humanitär sozialistischen

Überzeugun.ll;en" beeinflußtenl Grundhai tunp; sind wir der Nei-
.,'

nung, daß Herr Roth Demokrat ist und uuf dem Boden des

Grundgesetzes steht.

Es würde uns freuen, wenn seine Petition Erfolg hätte.

Die von uns ub,q;egebene Beurteilun,r: ist nur für die Vorlage

bei BehBrden, Verwaltun~en und Gerichten bestimmt. Einer

Vertirfentlichung stimmen wir nicht zu.
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